
Besprechungen
standene „Staatsgewalt“ nıemals berechtigt seıin kann; liefe Ja aut Zuwiderhand-
uns dıe necessitas ONn1 COommuUunISs hinaus. Be1 der „Staatsgewalt“, der älüber Wiıderstandsrecht un gegebenenfalls Widerstandspflicht 1n Frage kommen,

kann AN sıch folgliıch 1Ur handeln die faktische Macht der Gewalt Gewalt-
anwendung, Gewaltsamkeit), die mittels der ıhrem Sınne ach tür die Wahrung des
Gemeinwohls gyeschaftenen Organısatorıschen und technischen Apparatur des Staates
VO  3 dem der denen ausgeübt wırd, diıe iıhre Hand den Schalthebeln dieser
Apparatur haben, yleichvıel, ob Ss1e aut rechtmäfßigem der unrechtmäßigem Wegediese Schalthebel gelangt SIN letzteres unbeschadet der klassıschen Unter-
scheidung VO:  -} tituli un reg1m1n1s, wofern 11UL anerkannt wird,
daß der rechtmäfßıeg rworbene Titel ıcht unverlierbar ist, sondern verwirkt werden
kann un durch vorsätzlich gemeinwohlwidriges Handeln verwirkt wiırd. Ist ber
nıcht die Nn Frage nach dem „Wıderstandsrecht“ a CNS vestellt? Im Fall des
Unrechtsstaates genugt ıcht der Wiıderstand den Tyrannen, Ja nıcht einmal
dessen Beseıitigung, sondern mu{fß die , nıcht (mehr) auf Verwirklichung des
Gemeinwohls, sondern aut Unterdrückung ausgerichtete Apparatur zerschlagen
un durch eine andere, sachdienliche EerSeizt werden; „Staatsgewalt“ ISt dieser
Machtapparat selbst verstehen mıtsamt der Verfügung ber ıh

Von entscheıidender Bedeutung tür dıe Frage eines Revolutions- der Wıder-
standsrechts 1St die Lehre Von der Volkssouveränität; darum betremdet CS, dafß
Rock iıhr keine Autmerksamkeit schenkt; auch 1im Sachverzeichnis sucht IMNa  S „Volks-
souveränıtit“ vergebens. Nahezu alle katholischen utoren werden VO:  $ Rock
ziemlich hart angelassen; verschont davon leiben das VO  w} ıhm MmMIt echt stark aus-
gewertete Werk VO TIh Meyer Dl „Institutiones 1Ur1Ss naturaliıs“, SOWI1e Pribilla
un!: seın eigener Lehrer L. Berg, der mI1t ebhafter Zustimmung angeführtWI1rd. Rocks Unsıtte, zahllose Worter MIt Bındestrichen unterteilen (z. B
„be-gründen“), 1St bereits VO  — anderer Seıte als Marotte beanstandet worden. In
dem 32 Seıiten 7—2 umfiassenden Anmerkungsteıl (meıst Angaben VO  e} Fund-
tellen sollte besser ersichtlich gemacht se1n, WOZU die Anmerkungen gehören; der
Leser tate sıch leichter, WEeNnNn entweder die Kapitel 1m SAaNZCH Buch durchgezählt
waren der 1er 1n den Überschriften neben dem Kapıtel sıch auch der einschlägıge
eıl des Buches egeben ftände

Als besonders ankenswert se1l Z Schluß die sorgfältige Auswertung der eın-
schlägigen Schriftstellen, insbesondere Röm 19 anerkannt; damıt 1St der bisherige
Vorsprung der evangelischen Seıte aufgeholt N el 1-Breuninez;, Sa

I Z y Naturrecht als Ordnungsnorm der Gesellschafl. Der Weg der
hatholischen Gesellschaftslehre. 80 77 S öln 1966, Bachem.
Vor wWwel Jahren (Schol [1964] 478—479) wurden wWwe1l Bändchen der

Schriftenreihe der Nıedersächsischen Landeszentrale tür politische Bildung hier -
gezeigt un gewürdigt, worın die Kerngehalte der katholischen un der evangelischenSoziallehre dargelegt wurden; beide haben inzwischen 1mM Verlag J. P. Bachem 1n
öln Neuauflagen erlebt. Das hier besprechende Werk 1St die Fortfall der
umfangreichen Dokumentation stark erweıterte Darstellung des tragenden Ge-
dankengerüsts der katholischen Sozijallehre durch F. Klüber In der Hauptsachedurch Rückgriff aut eigene trühere, t in den uchhandel gelangte, sondern als
Unterrichtsmittel be1 Kursen un dergleichen verwendete Arbeiten hat ert. das
Werk 1m wahren ınn des Wortes angereıichert. Bemerkenswert 1St eın kleiner
Unterschied. In der Ausgabe der Niedersächsischen Landeszentrale hatte die ber-
schrift des 1. Kapitels gelautet: „]Das Naturrecht als Erkenntnisquelle der atho-
ischen Soziallehre“; diese Kapiıtelüberschrift erscheint jetzt, leicht abgewandelt
„Naturrecht als Ordnungsnorm der katholischen Soziallehre“, als Buchtitel, während
die berschrif des Kapitels nunmehr Von der „Bedeutung des Naturrechts für die
Ordnung der Gesellschaft“ spricht, W 4S den Inhalt des Kapitels zweıtellos SECNAUCI
trifit. Nıcht Sanz klar 1St, W1e Vert. den Untertitel des Buches, „Der Weg der
katholischen Soziallehre“, verstanden Wwıssen wiıll Oftenbar 1St ıcht der Weg
gemeıint, den diese Lehre 1im auf iıhrer Entwicklung zurückgelegt hat, wI1ıe ihn
beispielsweise das Büchlein vVvon de Wıtte, „Kirche - Arbeit - Kapıtal“ (Limburg
1964, Lahn-Verlag, durch Beıträge VO:  3 O. v. Nell-Breuning erweıterte Lizenzaus-
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gabe, Frankfurt/M. 1966, Bücher ilde Gutenberg), darstellt; davon 1St 1mM Zanzen
Buch nıcht die ede .emeınt er wohl seıin der Erkenntnisweg; damıt ware
denn auch das, worauf mit „Erkenntnisquelle“ abgezielt War, 1n den Buchtitel
übernommen. Für denjenıgen, der diese Herkunft nıcht kennt, mu{ scheint
mMI1r der 1nnn dieses Untertitels dunkel leiben.

Obwohl ıch ylaubte, MI1t dem ert UÜbereinstimmung erzielt aben, SIN die
1ın meıner obengenannten Buchbesprechung erhobenen Anstände nıcht ehoben,
sondern 1St die Ite Wortfassung unverändert wieder abgedruckx Der Gerech-
tigkeıt 1St 65 nıcht eigen, da „der sittliche Wert des Handelns VO: außeren
Akt her bestimmt“ wird (42; vormals 20)) Gegenstand der Rechtspflicht 1St die
außere Handlung (deren Sinngehalt allerdings vieltach uch SE durch den inneren
Willensakt bestimmt wiırd, 7 ergabe der Sache mIit Übereignungswillen). Der
Maßstab der Gerechtigkeit 1St anzulegen das, W ds Ordern der eisten
ist; ob das diesem Ma(stab entsprechende Handeln sittlich wWerthaft 1St, bestimmt
ausschließlich die innere Willenshaltung; TZWUNSCNC Erfüllung der Rechtspflicht LUL

der Gerechtigkeit Genuge un: 1St doch jedes sittliıchen Wertes bar Das weılß ert.
ebensogut WwW1€e ich: ebendarum sollte sich ber uch richtig ausdrücken. uch

daß die Gemeinschaft einmal VO  w} der „reinendie terminologische Unstimmigkeıt, bald daraut ber als s N U eıneRelationsganzheıt“ abgehoben ( vormals 46),
Beziehungsganzheit“ (1968; vormals 49) bezeıchnet wird, 1st bestehen geblieben.
Besonders beklagenswert ist, da{ß uch die allzu ürftigen Ausführungen ber die
Autorität, insbesondere der Rücksicht VO  3 Widerstandsrecht und Wıder-
standspflicht (143, vormals 555 nıcht ausgebaut worden sınd. le die Aus-
führungen, die Klüber sein Buch angereichert hat, sind wertvoll;: schade, daß

dıe Gelegenheit nıcht wahrgenommen hat, auch den alten Bestand des Buches
tellen überarbeıten. Völlig NEeUu ISt das Schlußkapitel „Ordnung der

GeselIschaft als geschichtliche Aufgabe“ .  9 gerade diesem Kapitel möchte
11A4  = aufmerksame Beachtung wünschen. Den Abschlufß bilden Z Seıten An-
merkungen, hauptsächlich Angabe VO'  e} Belegstellen 39—  9 und 11 Seıiten
Schrifttumsangaben> Alles 1n allem eıne dankenswerte abe.

WG Ne11-Bre un 1n Sl
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